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Hygienekonzept 53. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen 21./22. August 2021 
Motorsport-Club Osnabrück e.V. im ADAC 

Wegen des coronabedingten Verbots von Sport- und Großveranstaltungen konnte das 53. Int. Osnabrücker 
ADAC Bergrennen 2020 nicht stattfinden. Als neuer Termin ist der 21./22. August 2021 vorgesehen. 

Der veranstaltende Motorsport-Club (MSC) Osnabrück e.V. im ADAC präsentiert dafür ein Hygienekonzept, 
das die Anpassung der Veranstaltung an die jeweils aktuellen gesetzlichen Vorgaben erlaubt. Ziel ist es, durch 
flexible Gestaltung der verschiedenen Parameter – z.B. Teilnehmerzahl, Internationalität, Zuschauerzahl – 
und durch strikte Einhaltung der Hygienevorschriften eine sichere, sportlich attraktive und wirtschaftlich 
machbare Veranstaltung zu ermöglichen. 

Das Konzept stützt sich auf die einschlägigen rechtlichen Corona-Bestimmungen des Landes Niedersachsen 
und des Landkreises Osnabrück sowie auf Handlungsempfehlungen des Allgemeinen Deutschen Automobil-
Clubs (ADAC), des Deutschen Motor Sport Bunds (DMSB) und des Automobil-Weltverbands (FIA). 

Das Int. Osnabrücker Bergrennen und seine Bedeutung für Sport, Wirtschaft und Tourismus 

Das Internationale Osnabrücker Bergrennen ist ein internationaler Automobilsportwettbewerb, bei dem 
mehrere hochrangige Meisterschaften ausgetragen werden, darunter die Deutsche Automobil-Berg-
Meisterschaft des DMSB und der FIA Int. Hill Climb Cup. Mit üblicherweise ca. 200 Fahrern aus rund 15 
Nationen sowie über 25 000 Zuschauern zählt es zu den bekanntesten und beliebtesten Automobilsport-
veranstaltungen in Deutschland und ist eines der renommiertesten Bergrennen Europas. Die Fahrerinnen 
und Fahrer üben ihre Sportart berufsmäßig aus oder stehen dabei in wirtschaftlicher Abhängigkeit in 
Verbindung mit ihrer beruflichen Existenz. 

Als eines der größten Sportevents im Osnabrücker Land ist das Int. Osnabrücker Bergrennen ein relevanter 
Wirtschaftsfaktor und ein Zugpferd für den Tourismus. Der MSC Osnabrück arbeitet kontinuierlich mit nam-
haften regionalen und überregionalen Unternehmen sowie Tourismus- und Marketingverbänden zusammen.  

Das Bergrennen wird – schon seit 1968 – alljährlich an einem Augustwochenende auf einem 2 030 m langen 
Abschnitt der Kreisstraße 330 (Uphöfener Berg) in der Gemeinde Hilter a.T.W., Landkreis Osnabrück, 
ausgetragen. Die Fahrer absolvieren die Strecke einzeln; Wertungsgrundlage ist jeweils die erzielte Zeit. 

2013 hat der MSC Osnabrück einen neuartigen E-Mobil-Berg-Cup für Elektro- und Hybridfahrzeuge ins Leben 
gerufen, der seither ebenfalls fester Bestandteil der Veranstaltung ist. Namhafte Automobilhersteller nutzen 
diese Plattform zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation und als Praxistest ihrer Modelle (Probefahrten). 
Damit leistet das Int. Osnabrücker Bergrennen auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung zukunftsgerichteter 
Antriebsformen. Der Wettbewerb ist außerdem Bestandteil des Deutschen E-Bergcups des ADAC. 

Getragen wird die Veranstaltung nicht zuletzt vom Einsatz der rund 200 ehrenamtlichen MSC-Mitglieder, der 
zahlreichen Partner und vieler weiterer Helfer, die gerade durch ein solches Event motiviert werden, sich zu 
engagieren und sich mit dem Verein zu identifizieren. Ginge diese Bindung an die Traditionsveranstaltung 
durch eine zu lange Pause verloren, wäre sie nur schwer wiederherzustellen.  
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Das Bergrennen 2021 unter Pandemie-Bedingungen 

Der MSC Osnabrück beobachtet die Entwicklung der Pandemie-Lage und berücksichtigt sie in seinen 
laufenden Planungen. 

Im Vergleich zu anderen Sportveranstaltungen wirken sich folgende Faktoren risikomindernd aus: 

• Bergrennen ist eine kontaktlose Individualsportart, bei der die Fahrer durch Fahrzeug, 
Rennbekleidung und Helm geschützt sind.  

• Die Veranstaltung findet praktisch ausschließlich draußen statt. 

• Die Zuschauer sind nicht alle an einem Punkt versammelt, sondern verteilen sich auf große Areale 
entlang der Rennstrecke. 

1. Verantwortliche Personen 

Bernd STEGMANN 
Organisations-
leiter 

Tel. 0172 5215638 
E-Mail: bernd.stegmann@gmx.de 

Organisatorische Gesamt-
leitung; Koordinierung 
mit den Behörden 

Gerd BÜCKER Organisation 
Tel. 0171 365 2629  
E-Mail: 
g.buecker@msc-osnabrueck.com 

1. Vorsitzender MSC 

Marius HASSHEIDER 
Hygiene-
beauftragter 

Tel. 0160 94621864 
E-Mail: mariushassheider@aol.com  

Koordinierung vor Ort 

Im Bereich Medizin und Hygiene steht Prof. Dr. med. Nicolas Doll (Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde) 
dem MSC Osnabrück beratend zur Seite. 

2. Grundsätzliche Maßnahmen 

2.1 Hygienekonzept und Hygienebeauftragter 

• Der Hygienebeauftragte wird vom MSC Osnabrück bestellt und untersteht dem Organisations-
ausschuss der Veranstaltung. Er fungiert als Ansprechpartner und Koordinator, unter dessen 
Leitung designiertes Ordnungspersonal die Einhaltung des Hygienekonzepts überwacht und 
durchsetzt.  

• Wer gegen das Hygienekonzept verstößt oder sich den Anweisungen des Hygienebeauftragten oder 
des Ordnungspersonals widersetzt, kann des Geländes verwiesen werden. Dazu kann z.B. auch die 
Disqualifikation von Teams gehören. 

2.2 Allgemeine Vorkehrungen und Hygieneregeln 

• Während der gesamten Veranstaltung (einschl. Auf- und Abbau) ist, wo immer möglich bzw. 
gesetzlich vorgeschrieben, zu anderen Personen ein Abstand von 1,50 m einzuhalten. 

• Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen 
Mund-Nase-Schutzes. Dieser darf abgenommen werden: 

o von den Teilnehmern1 während des Verzehrs von Speisen und Getränken, wenn sie ihren 
Sitzplatz eingenommen haben 

 
1 Als Teilnehmer gelten alle Personen (außer VIP-Gästen und Zuschauern), die – auch nur zeitweise – vor Ort 
anwesend sind, insbesondere Fahrer und ihre Teammitglieder, Funktionäre (Offizielle und sonstige Sportwarte und 
Helfer), Hilfsorganisationen und externe Dienstleister. 

mailto:bernd.stegmann@gmx.de
mailto:g.buecker@msc-osnabrueck.com
mailto:mariushassheider@aol.com
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o von den Fahrern und ihren Teammitgliedern an ihrem eigenen Stellplatz im Fahrerlager, 
sofern sich keine Personen von anderen Teams, Funktionäre oder sonstigen Personen dort 
zeitgleich aufhalten 

o von den VIP-Gästen an ihrem Sitzplatz und von den Zuschauern, die ihren Platz in ihrer 
jeweiligen Zone eingenommen haben, sowie während des Verzehrs von Speisen und 
Getränken 

o während des Rauchens (nur im Freien und unter Einhaltung der Abstandsregelung gestattet) 

Für die Gäste der Außengastronomie (VIP-Gäste) gilt Anhang 3. 

• Wege- und Abstandsmarkierungen sind zu beachten. 

• Menschenansammlungen sind auf dem gesamten Gelände zu vermeiden. 

• Corona-Tests. Für den Zugang zum Veranstaltungsgelände muss ein negatives Testergebnis 
vorgelegt werden. Es darf höchstens 24 Stunden alt sein. Selbsttests werden grundsätzlich nicht 
akzeptiert. 

Es gibt ein Antigen-Schnelltest-Angebot für Teilnehmer, VIP-Gäste und Zuschauer an drei 
Standorten (Hauptkasse, VIP-Parkplatz, Zielbereich). Bei Bedarf, insbesondere z.B. für ausländische 
Teilnehmer, können auch PCR-Tests durchgeführt werden. 

Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte (mit Nachweis) und Genesene 
(Nachweis eines positiven PCR-Tests nicht älter als 6 Monate bzw. digitales Genesenen-Zertifikat)  

• Für die gesamte Veranstaltung werden in Zusammenarbeit mit der German-Oekotec GmbH & 
Co. KG Desinfektionsmittel in ausreichendem Umfang bereitgestellt, insbesondere Flächen-
desinfektionsmittel sowie Händedesinfektionsmittel in Sprühflaschen, in Säulenspendern und im 
Taschenformat. 

2.3 Kontaktnachverfolgung 

• Ohne individuelle Zugangsberechtigung ist kein Zugang zum Gelände möglich.  

Um jederzeit darüber informiert zu sein, wie viele Personen sich auf dem Gelände befinden, erfasst 
der Veranstalter diese sowohl beim Zutritt als auch beim Verlassen des Geländes mittels digitaler 
Kontrollen an den Eingangspunkten. 

• Für die Kontaktnachverfolgung während der Veranstaltung wird die Luca-App eingesetzt. Die 
Syscon GmbH Systeme plus Consulting unterstützt als Partner des Bergrennens die Planung und 
Umsetzung. 

Alle Teilnehmer, VIP-Gäste und Zuschauer werden im Vorfeld informiert, dass sie die Luca-App (auf 
dem eigenen Smartphone oder per Registrierung beim Zutritt) verwenden müssen und dass ihre 
Daten im Kontaktfall an den Gesundheitsdienst weitergegeben werden. 

An allen Zugängen zum Veranstaltungsgelände sorgen Ordnungskräfte dafür, dass alle Personen in 
die Luca-Location eingecheckt werden; diese ist bereits eingerichtet worden. 
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Für die gezielte Kontaktnachverfolgung werden auf dem Veranstaltungsgelände folgende Bereiche 
als Einzelbereiche in der Luca-App angelegt: 

Rennbüro 
Sitzungsraum 
VIP-A 
VIP-B 
VIP-C 
VIP-D 
Zuschauerzone 1 
Zuschauerzone 2 
Zuschauerzone 3 
Zuschauerzone 4 
Zuschauerzone 5 
Fahrerlager Rennen/GLP 
Fahrerlager E-Mobil 

Wer diese Bereiche betritt, muss sich per QR-Code in die Luca-App einchecken. Darauf wird durch 
Schilder und durch Ordnungskräfte hingewiesen.  

Das Auschecken erfolgt automatisch per Geofencing in einem Kreis um den Start der Strecke, der 
nach außen hin bis zum VIP-Parkplatz reicht. 

Für Personen, die kein Smartphone haben oder die Luca-App nicht herunterladen wollen, erfolgt 
die Registrierung vor Ort beim Zutritt. 

Ist während der Veranstaltung ein Infektionsfall aufgetreten, gibt der MSC Osnabrück die 
erhobenen Luca-Daten für den Gesundheitsdienst frei. 

• Die Kontaktnachverfolgung während des Auf- und Abbaus erfolgt über die Einsatzpläne der festen 
Helferteams. 

• Externe Dienstleister wie z.B. die Crew Knüttel Motorsport GmbH & Co. KG (Rennreifen-Service) 
oder die Wißmann GmbH und die Bäckerei Brinkhege GmbH & Co. KG (Gastronomie) müssen für 
ihr Personal eigene Konzepte haben, die dem MSC vorher vorgelegt werden müssen. 

2.4 Einsatz von Funktionären  

• Die Anzahl der Funktionäre wird auf das nötige Minimum beschränkt. 

• Für alle wesentlichen Rollen (z.B. Organisationsleiter, Rennleiter, Leiter Streckensicherung, 
Medizinischer Einsatzleiter, Leitender Rennarzt, Veranstaltungssekretär, weitere Funktionäre) 
werden Vertreter benannt. Diese vermeiden persönlichen Kontakt mit den primären 
Rolleninhabern und übernehmen bei Bedarf (z.B. bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion) 
deren Funktion. 

2.5 Weitere wichtige Vorkehrungen 

• Alle Teilnehmer werden im Vorfeld angewiesen, mit Covid-19-typischen Symptomen nicht zur 
Veranstaltung anzureisen. Die Fahrer und Funktionäre müssen in einer Selbstauskunft (Muster s. 
Anhang 1) bestätigen, dass sie aktuell frei von Covid-19-typischen Symptomen sind und die 
Bestimmungen für eine Einreise aus Risikogebieten einhalten. 

• Die Nutzung von Innenräumen wird möglichst vermieden. Wo sie dennoch nötig ist, werden 
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen, z.B. Einhaltung einer maximalen Personenzahl, 
Belüftung, Abstandsmarkierungen, Abtrennungen. 

• Für die sanitären Anlagen (z.B. Toilettenwagen) und sonstigen Punkte, wo Berührungen un-
umgänglich sind (z.B. Tische, Türklinken) wird ein Reinigungs-/Desinfektionsplan definiert; das 
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Reinigungspersonal arbeitet mit medizinischem Mund-Nase-Schutz und Einmal-Handschuhen. An 
strategischen Punkten werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt. 

• Für Fahrer und Funktionäre wird persönliches Schutzmaterial nach Bedarf vorgehalten. Zuschauer 
und VIP-Gäste können in Ausnahmefällen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz vor Ort erhalten 
bzw. erwerben. 

• Zur Entsorgung von gebrauchten Papiertaschentüchern, gebrauchtem Mund-Nase-Schutz etc. 
werden geschlossene Abfallbehälter bereitgestellt. 

• Das Mitbenutzen von Gegenständen durch verschiedene Personen (z.B. Funkgeräte, Mikrofone, 
Kugelschreiber) wird vermieden. Wo nötig, werden die Geräte vor dem Weitergeben desinfiziert 
(z.B. Flaggen, Feuerlöscher, Schaufel, Besen bei den Streckenposten) bzw. durch auswechselbare 
Plastikabdeckungen geschützt. 

• Externe Dienstleister (z.B. Gastronomie, Firmenstände, Reifendienst) müssen ein den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechendes Hygienekonzept einhalten.  

3. Kommunikation 

Die teils umfassenden Veränderungen gegenüber vielen aus den Vorjahren vertrauten Abläufen erfordern 
eine gute Kommunikation mit den verschiedenen Zielgruppen. 

Sämtliche Teilnehmer, VIP-Gäste und Zuschauer sollen die ergriffenen Infektionsschutzmaßnahmen als 
notwendig und sinnvoll für eine erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung akzeptieren und ihren Beitrag 
dazu leisten. 

Dazu müssen sie genau wissen, was von ihnen erwartet wird, und müssen Vertrauen in die Entscheidungen 
der Verantwortlichen haben. Dafür bedarf es gezielter Information und Unterstützung der einzelnen Ziel-
gruppen über die verschiedenen Kommunikationswege. 

Einige Beispiele: 

• Alle Teilnehmer, VIP-Gäste und Zuschauer: 
Hinweisschilder überall auf dem Veranstaltungs-
gelände (Muster s. Anhang 5, z.B. Abstandsregelung, 
Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nase-
Schutzes, Husten-/Niesetikette, Notwendigkeit 
häufigen Händewaschens/-desinfizierens, Verhalten 
bei akutem Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion) 

• Fahrer und ihre Teams: virtuelles Anschlagbrett des 
Online-Nennportals (mit Informationen in mehreren 
Sprachen), Hinweis auf die Hygienevorgaben mit der 
Nennbestätigung, Beantwortung von Anfragen per 
E-Mail, persönliche Kontaktaufnahme vor Ort durch den Hygienebeauftragten 

• Funktionäre: schriftliches Informationsmaterial, Abstimmung der neuen Aufgabenverteilung, 
Einweisung vor Ort 

• Zuschauer: Website/Ticketportal, Social Media, Lokalzeitung, Programmheft (Muster s. Anhang 5) 

• Anwohner und lokale Öffentlichkeit: Hinweis auf das Hygienekonzept, um Bedenken wegen eines 
erhöhten Infektionsrisikos zu begegnen 

• Öffentlichkeit: Mitteilung über Social Media und Tageszeitung, dass eine spontane Anreise zwecklos 
ist, weil Tickets nur im Vorverkauf erworben werden können, zwecks Vermeidung von Stau und 
Gedränge bei der Anreise 

• Tagesaktuelle Informationen werden auf der MSC-Website www.msc-osnabrueck.com 
veröffentlicht.  

http://www.msc-osnabrueck.com/
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4. Zugang zum Veranstaltungsgelände für die einzelnen Personengruppen 

• Das Veranstaltungsgelände hat eine Gesamtfläche von 143 960 m2, die sich wie folgt aufteilt: 

Fahrerlager  56 060 m2 

Zuschauerbereiche  45 400 m2 , davon: 

ausgewiesene Zuschauerzonen 40 200 m2 

Außengastronomie für VIP-Gäste  5 200 m2 

Rennstrecke und Parc fermé  37 250 m2 

Administrative Bereiche, sanitäre Einrichtungen, 
Gastronomie 

 5 250 m2 

• Für aus nationalen oder internationalen Risikogebieten anreisende Teilnehmer und Zuschauer 
gelten die gesetzlichen Einreise- bzw. Test- und/oder Quarantänebestimmungen. 

• Auch bei der An- und Abreise bleiben alle Teilnehmer möglichst innerhalb ihrer jeweiligen Teams 
und halten angemessene Schutzmaßnahmen ein. 

• Vor dem erstmaligen Betreten des Veranstaltungsgeländes findet eine Registrierung sämtlicher 
Teilnehmer, VIP-Gäste und Zuschauer statt (Muster der Merkblätter für die jeweiligen Gruppen s. 
Anhang 6) 

Fahrer, Funktionäre und 
Medienvertreter: Parkplatz 
der Fa. Solarlux in Melle 
(Donnerstag und Freitag) 

• Kontrolle Personalausweis 

• Kontrolle Status: 

höchstens 24 Stunden alter 
negativer SARS-CoV-2-Test 

ODER Impfnachweis (bei vollständig 
SARS-CoV-2-Geimpften) 

ODER digitales Genesenen-Zertifikat 
bzw. höchstens 6 Monate alter 
positiver PCR-Test (bei Genesenen) 

• Einchecken in die Luca-App 

• Vergabe von farbigen Armbändern 
entsprechend den zugelassenen 
Bereichen 

• Kontrolle 
Selbstauskunft 
(Muster s. 
Anhang 1) 

VIP-Gäste: VIP-Parkplatz im 
Gewerbepark Ebbendorf 
(Samstag und Sonntag) 

• Kontrolle Ticket 
mit QR-Code 

Zuschauer: Hauptkasse in 
Hilter-Borgloh, Kreuzung 
Alt Uphöfen / Kampweg 

• Kontrolle Ticket 
mit QR-Code 

4.1 Fahrer und ihre Teams 

• Nur Personen, die für die Durchführung des Wettbewerbs unentbehrlich sind. Pro Rennfahrzeug 
sind höchstens 5 Personen zugelassen (d.h. Fahrer und 4 Helfer). 

4.2 Funktionäre, Dienstleister, Einsatzkräfte 

• In allen Funktionen wird mit möglichst wenigen Personen gearbeitet. 

• Die Rollen der einzelnen Personen sind genau definiert. 

4.3 Medienvertreter 

• Wie viele Medienvertreter (einschl. Fotografen) zugelassen werden und wie frei sie sich – unter 
Einhaltung der Abstandsregelung – auf dem Gelände bewegen dürfen, wird rechtzeitig vor der 
Veranstaltung nach den dann geltenden Vorgaben festgelegt. 
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• Die Akkreditierung erfolgt vorab online. Dabei erhalten die Medienvertreter auch eine Einweisung 
in die allgemeinen Hygieneregeln und sonstigen Bestimmungen. 

• Die traditionelle offene Pressekonferenz mit Fahrern, Funktionären, Sponsorenvertretern und 
lokalen Politikern am Freitagnachmittag findet unter Einhaltung der Abstandsregelung statt. 

• Beim Fotografieren, Filmen und bei Interviews ist die Abstandsregelung einzuhalten. 

4.4 Zuschauer 

• An der Rennstrecke sollen Zuschauer in fünf Zonen zugelassen werden (s. Anhang 4).  

Jede Zone hat ihre eigenen sanitären Einrichtungen (s. 2.5), und in jeder Zone gibt es ein Getränke- 
und Speisenangebot. Ein Angebot von alkoholischen Getränken ist hier nicht vorgesehen. 

Aneinandergrenzende Zonen werden durch die Aufstellung der Gastronomiestände und sanitären 
Einrichtungen sowie ggf. der Ausstellungsstände von Dienstleistern räumlich voneinander getrennt.  

• Die Veranstaltung findet jeweils durchgängig im Zeitfenster von 8 Uhr bis ca. 18 Uhr statt; es sind 
keine Veranstaltungspausen vorgesehen. 

• Zu den Zuschauerwegen auf dem Veranstaltungsgelände s. ebenfalls Anhang 4. 

• Zugang zum Gelände nur mit gültigem Ticket und Registrierung über die Luca-App. 

• Durch Zugangskontrollen wird ein weitestgehend geschlossener Veranstaltungsbereich geschaffen. 

Weil keine physische Grenze gezogen werden kann, erfolgt eine Überwachung durch Ordnungs- 
und Kontrollpersonal. Die steile Waldkante stellt eine gewisse natürliche Barriere dar. Auch die 
einzelnen Zuschauerzonen werden durch Kontrollpersonal überwacht.  

• Es findet eine verstärkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit statt, dass nur mit vorab 
registrierten Tickets Einlass gewährt wird. 

• Das Ordnungs- und Kontrollpersonal (u.a. fachlich qualifiziertes Personal gemäß § 34a GewO) wird 
vom WSO Sicherheitsdienst gestellt, ergänzt durch ehrenamtliche Helfer von Vereinen/Verbänden.  

Die ehrenamtlichen Ordnungskräfte erhalten eine ausfürliche Einweisung durch den 
verantwortlichen Abteilungsleiter beim WSO Sicherheitsdienst, Andreas Völker. 

Mit Andreas Völker werden auch die genauen Standorte zur Überwachung, die Anzahl der 
Ordnungskräfte an den einzelnen Posten sowie die Einsatzzeiten abgesprochen. 

• Nur Online-Ticketverkauf (Vorverkauf). Alle Tickets sind personengebunden; beim Kauf sind für 
jede Person Kontaktdaten anzugeben. Anders als bisher gelten die Tickets jeweils nur am Samstag 
oder nur am Sonntag. Am Freitag sind Zuschauer offiziell nicht zugelassen. 

• Abstandsmarkierungen an den Eingängen verhindern Gedränge bei der Eingangskontrolle. 

Die Ticketkontrolle erfolgt kontaktlos mit Hilfe digitaler Endgeräte. 

• Um Warteschlangen am Eingang zu vermeiden, wird das Programmheft nicht wie sonst am Eingang 
verkauft, sondern an bestimmten Abholpunkten im Zuschauerbereich zur Verfügung gestellt.  

Die Zuschauerwege werden - für jede Zuschauerzone separat – so angelegt, dass die Zuschauer in 
beiden Richtungen gehen und trotzdem genügend seitlichen Abstand halten können. Das 
ermöglicht auch Helfern die Nutzung der Mitte des Wegs, falls erforderlich. 

• Anders als bisher sind im Vorstartbereich grundsätzlich keine Zuschauer zugelassen. 

• Dort, wo die Zuschauer auf dem Weg vom Parkplatz zum Zuschauerbereich das Fahrerlager 
passieren müssen, sorgen nötigenfalls Absperrungen für genügend Abstand. 

In Teilen des Fahrerlagers sind Zuschauer in dem Umfang zugelassen, wie es mit den gesetzlichen 
Vorgaben für Personenzahlen und Abstandsregelungen vereinbar ist.  
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Im Fahrerlager des E-Mobil-Cups (E-Mobil-Zelt) werden Absperrungen angebracht, damit beim 
Entlanggehen an den Fahrzeugen ausreichend Abstand eingehalten wird.  

4.5 VIP-Gäste 

• Zum ausführlichen Hygienekonzept für die Außengastronomie (VIP-Gäste) s. Anhang 3. 

• Auch die VIP-Tickets sind tagesspezifisch (Samstag oder Sonntag) und werden im Vorfeld digital 
ausgegeben. 

VIP-Tickets können nicht online über die MSC-Website erworben werden, sondern werden gezielt 
an bestimmte Empfänger (z.B. Sponsoren und Partner der Veranstaltung) vergeben. 

• VIP-Gäste müssen zum Gewerbepark Ebbendorf kommen, sich dort registrieren lassen (s. 4) und 
dann den VIP-Shuttleservice mit Kleinbussen vom VIP-Parkplatz im Gewerbepark Ebbendorf zum 
Veranstaltungsgelände in Anspruch nehmen. 

Die Fahrgäste müssen in den Shuttle-Fahrzeugen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen.  

Die Ticketkontrolle und Vergabe der VIP-Bändchen erfolgt bereits auf dem VIP-Parkplatz, vor 
Einstieg in die Shuttle-Fahrzeuge, um Gedränge vor Ort zu vermeiden und sicherzustellen, dass die 
Shuttle-Fahrzeuge nur von tatsächlich zugangsberechtigten Personen benutzt werden. 

Im Buchungsportal wird auf die Hygieneregeln hingewiesen (z.B. Pflicht zum Tragen eines 
medizinischen Mund-Nase-Schutzes auf dem Parkplatz und im Shuttle), z.B. durch einen Link zu den 
aktuellen Regeln auf der MSC-Website. Auf dem Parkplatz stehen entsprechende Schilder, auf die 
das Ordnungspersonal bei Bedarf verweisen kann.  

• Der Vorstartbereich ist grundsätzlich dem Rennbetrieb vorbehalten. VIP-Gäste können ihn ggf. 
durchqueren, um z.B. zum Fahrerlager, zum Renntaxi etc. zu gelangen. 

5. Vorgehen bei SARS-CoV-2-Verdachtsfällen vor Ort 

Alle Teilnehmer, VIP-Gäste und Zuschauer werden informiert, wie sie sich bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2-
Infektion vor Ort verhalten müssen (z.B. Wegweiser zur Anlaufstelle, Telefonnummer).  

Bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion 
wird die betreffende Person 

• in einem mobilen Zelt auf der Wiese hinter dem Startbereich separiert 

• bei Bedarf mit medizinischem Mund-Nase-Schutz versorgt 

• dem Rennarzt (der mit der nötigen persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet ist) vorgeführt 

 

Kann der Verdacht 
nicht ausgeräumt werden,  

• werden der Rennleiter, der Hygienebeauftragte, die Sportkommissare, 
der DMSB und ggf. das betreffende Team informiert 

 • veranlasst der Rennarzt – in Koordination mit der zuständigen 
Regionalleitstelle für Stadt und Landkreis Osnabrück – die Verbringung 
der Person vom Veranstaltungsgelände 

 • werden sämtliche Flächen und Gegenstände, mit denen die 
betreffende Person in Kontakt war, desinfiziert oder vor weiterem 
Zugang gesichert 
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6. Organisatorische Abläufe 

6.1 Zeitrahmen 

Der Zeitrahmen der Veranstaltung (einschl. Auf- und Abbau der Rennstrecke und der Infrastruktur) wird so 
weit wie möglich gestrafft: 

• Alle Teilnehmer reisen so spät wie möglich an und so früh wie möglich ab. 

6.2 Aufbau und Abbau von Rennstrecke und Infrastruktur 

• Der Aufbau bzw. Abbau der Rennstrecke und der Infrastruktur auf dem Gelände erfolgt in 
möglichst kurzer Zeit. 

Die Reifen werden am 31.07.2021 (an der Strecke aufgestellt. Dafür werden rund 20 Personen in 
Teams zeitlich parallel eingesetzt: 

Arbeit an der Strecke 2 

Transportfahrzeuge 2 

Radlader 1 

Arbeit im Reifenlager 3-4 

Bindeteam (zeitversetzt 30 Minuten später) 3 (plus 1 Fahrer) 

Weiterer Personaleinsatz: 

Befestigung des Reifenkettenschutzbandes  4 (zeitgleich, aufgrund der 
Schwere der Tätigkeit) 

Absicherung der Leitplanken(-kanten), Seitengräben und 
Bäume sowie Aufstellen der Abstandszäune 
(Der stellv. Rennleiter und der Leiter der Streckensicherung 
markieren bereits am Vortag die Stellen, an denen der Zaun 
aufgestellt werden muss.) 

4 

Aufstellung der Posten- und Sperrzonenschilder je 2 

Entfernen der Leitpfosten 4 (2 Personen beginnen am 
Start, 2 am Ziel) 

Entfernen der großen Hinweistafeln 4 

Aufbau des Zielbereiches und Stauraums für die abgestellten 
Wettbewerbsfahrzeuge 

4 

Anbringen der Werbung im Veranstaltungsbereich 5 Personen zuzüglich 1 Fahrer 

• Für die einzelnen Aufgaben werden nach Möglichkeit vorab definierte feste Gruppen gebildet, die 
sich hinsichtlich der zeitlichen Ausführung untereinander abstimmen. 

Der für den Auf- und Abbau verantwortliche Leiter der Streckensicherung legt in detaillierten 
Einsatzplänen die genaue Aufgabenverteilung und die Arbeitszeiten fest. 

Sollte es bei bestimmten Aufgaben zu Begegnungen der Teams auf der Strecke kommen, werden 
die ggf. parallel stattfindenden Arbeiten zum Aufbau der Reifenketten unmittelbar um einen Posten 
weiter entsprechend des Streckenplans verlegt. Die Arbeit am ursprünglichen Posten wird dann 
wieder aufgenommen, wenn die dortigen Arbeiten beendet sind.  

• Wo Aufgaben anders als bisher verteilt werden müssen, werden die betreffenden Personen 
entsprechend geschult bzw. eingewiesen. Durch den Hygienebeauftragten werden alle Helfer auch 
in die Hygieneanforderungen eingewiesen. 

• Die Helfer müssen sich täglich testen; hierfür können Selbsttests mit Vier-Augen-Prinzip eingesetzt 
werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte (mit Nachweis) und Genesene 
(digitales Genesenen-Zertifikat bzw. Nachweis eines positiven PCR-Tests nicht älter als 6 Monate). 

x-apple-data-detectors://1/
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• Es haben bereits zwei (teilweise virtuelle) Informationstreffen mit den Helferinnen und Helfern 
stattgefunden. 

6.3 Fahrerlager 

• Die Fahrer bekommen ausreichend große Standflächen zugewiesen. 

Sie müssen im Nennportal die Maße ihrer Fahrzeuge und Zelte angeben. Auf dieser Basis werden 
dann nach Nennschluss die einzelnen Standplätze festgelegt und den Fahrern ca. eine Woche vor 
der Veranstaltung mitgeteilt. 4–5 Personen weisen die Fahrer anhand des Plans vor Ort ein.  

• Die Technikzelte der einzelnen Teams müssen offen / gut belüftet sein. Das gilt auch für das große 
Zelt mit dem Fahrerlager des E-Mobil-Cups. 

• Kontakte zwischen den Teams sollen auf ein Minimum reduziert werden. 

• Die Fahrer und ihre Teams können die Duschen und Toiletten im Sportzentrum Borgloh nutzen, der 
Zugang kann jedoch je nach den gesetzlichen Vorgaben eingeschränkt werden. Für eine 
regelmäßige Reinigung bzw. Desinfizierung wird gesorgt. Für die Fahrerlagerplätze auf privaten 
Höfen stimmt der MSC Osnabrück im Vorfeld das Hygienekonzept mit den privaten Eigentümern 
ab (z.B. Wegeführung, sanitäre Anlagen). 

• Vor-Ort-Service durch Avon-/Michelin-Reifentruck und Vorbestellung sind zugelassen. Der 
Reifendienst muss ein Hygienekonzept vorlegen. 

6.4 Funktionärsverpflegung 

• Für die Verpflegung der Aufbauteams und sonstigen Helfer wird nicht wie sonst die Küche in den 
permanenten MSC-Räumlichkeiten auf dem Veranstaltungsgelände genutzt. Statt dessen erhalten 
die Helfer Essensgeld und verpflegen sich selbst oder durch professionelle Lieferdienste. 

• Die Mahlzeiten werden auf einer Außenterrasse eingenommen. Die verschiedenen Teams bleiben 
dabei strikt voneinander getrennt.  

7. Bestandteile des sportlichen Wettbewerbs 

7.1 Rennbüro, Nennung, Dokumentenprüfung 

• Die Fahrer geben ihre Nennung für die Veranstaltung vorab online ab. 

Mit der Nennung verpflichten sich die Fahrer und Teammitglieder auch zur Einhaltung des 
Covid-19-Hygienekonzepts für die Veranstaltung, das neben den einschlägigen rechtlichen Corona-
Bestimmungen des Landes Niedersachsen und des Landkreises Osnabrück den Anhang S zum 
Internationalen Sportgesetz („Covid-19-Verhaltenskodex“) berücksichtigt. 

• Auch die Dokumentenprüfung findet so weit wie möglich vorab elektronisch statt. Die Fahrer 
müssen Lizenz, Führerschein, Wagenpass etc. einscannen und hochladen. So verkürzt sich die Zeit 
vor Ort im Rennbüro erheblich. Die Unterschrift zur Abgabe der Nennung muss aber im Original 
geleistet werden. Außerdem müssen vor Ort die Nennungen mit den tatsächlich erschienenen 
Fahrern abgeglichen werden. 

Die Fahrer sollen allein zur Dokumentenprüfung erscheinen.  

Für die Dokumentenprüfung kann das Fenster des Rennbüros als Schalter eingerichtet werden, 
damit das Gebäude nicht betreten werden muss.  

Durch die Vergabe von Zeitslots wird die Dokumentenprüfung weiter entzerrt. 

Ergebnisse, Bulletins, Beschlüsse der Sportkommissare, allgemeine Fahrerinformationen etc. 
werden statt eines Aushangs vor Ort digital im Nennportal (virtueller Aushang) veröffentlicht.  
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• Das Rennbüro selbst darf nur einzeln und mit medizinischem Mund-Nase-Schutz betreten werden.  

Die Mitarbeiter im Rennbüro werden durch Hygieneschutzwände geschützt. Für ausreichende 
Belüftung wird gesorgt. 

• Barzahlungen vor Ort werden vermieden. Nenngelder, Preisgelder und Reisekostenzuschüsse 
werden überwiesen. 

7.2 Technische Abnahme 

• Bei der Veranstaltung selbst sollen lediglich Stichprobenkontrollen vorgenommen werden, und 
zwar nicht an einem zentralen Ort, sondern an den Stellplätzen der einzelnen Fahrzeuge im 
Fahrerlager.  

• Auch die technische Abnahme für die FIA-Cup-Fahrzeuge ist nicht an einem zentralen Ort, sondern 
am jeweiligen Fahrerlagerplatz vorgesehen. 

7.3 Fahrerbesprechung 

• Statt einer Fahrerbesprechung vor Ort werden die nötigen Informationen vorab versandt. Am 
Veranstaltungswochenende wird zusätzlich eine Q&A-Videokonferenz angeboten. 

7.4 Sitzungen der Sportkommissare und Safety Meeting 

• Die Anzahl der Personen wird jeweils auf das Minimum reduziert. 

• Der Sitzungsraum der Sportkommissare erlaubt das ausreichende Abstandhalten sowohl zwischen 
den Sitzungsteilnehmern untereinander als auch bei ggf. notwendigen Anhörungen z.B. von 
Bewerbern oder Fahrern.  

• Der Austausch von Dokumenten erfolgt so weit wie möglich digital. 

7.5 Offizielles Anschlagbrett 

• Die Veröffentlichung von Start- und Ergebnislisten, Bulletins etc. erfolgt grundsätzlich nicht am 
Anschlagbrett, sondern online auf dem Nennportal des Bergrennens. Der Internetzugang wird 
durch externe Dienstleister gewährleistet.  

7.6 Zeitnahme  

• Im Zeitnahme-Container am Start halten sich nur die absolut notwendigen Personen auf; sie tragen 
einen medizinischen Mund-Nase-Schutz. Weitere Personen haben keinen Zutritt.  

7.7 Streckensprecher 

• Die Sprecherkabine ist ausreichend groß, dass die beiden Sprecher dort mit Abstand sitzen können. 
Die Sprecher müssen keinen Mund-Nase-Schutz tragen. Weitere Personen haben keinen Zutritt.  

7.8 Startvoraufstellung, Vorstart und Start 

• Die Fahrer sind (ebenso wie während der Trainings- und Rennläufe) durch Fahrzeug, 
Rennbekleidung und Helm geschützt. Sie sitzen allein im Fahrzeug. 

• In der Startvoraufstellung, am Vorstart und am Start halten sich nur diejenigen Sportwarte auf, die 
notwendige, festgelegte Rollen (z.B. Einweisung der Fahrzeuge, Startfreigabe) zu erfüllen haben.  

• In der Startvoraufstellung und am Vorstart ist pro Fahrzeug höchstens 1 begleitender Fahrerhelfer 
zugelassen.  
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7.9 Funktionäre und Einsatzkräfte 

• An jedem Streckenposten halten sich nur die im Streckenprotokoll vorgegebenen Sportwarte auf, 
die mit Namen, Kontaktdaten und Zeitfenster im Vorfeld über das Ticketportal erfasst werden: 

Posten Nr.  Anzahl Sportwarte 

1 2 

2 5 

3 2 

4 2 

5 5 

6 2 

7 5 

8 2 

9 5 

10 2 

11 5 

12 3 

13 3 

Das Streckenpersonal wird in Teams aufgeteilt, die sich jeweils abwechseln und untereinander 
keinen Kontakt haben.  

Die Leiter der 13 Streckenposten sind dafür verantwortlich, dass ihre Teams die geänderten Abläufe 
kennen und einhalten. Der Hygienebeauftragte hat die Hygieneanforderungen bereits bei einem 
Treffen mit ihnen besprochen. 

Entsprechendes gilt für die Anzahl der Personen in den Einsatzteams (z.B. Abschleppdienst, DMSB-
Staffel) und die Funktionäre im Stauraum und im Fahrerlager.  

Am Start halten sich ca. 7 Funktionäre auf (Rennleiter, Stellv. Rennleiter, Leiter Streckensicherung, 
Stellv. Leiter Streckensicherung, Med. Einsatzleiter, ein Sportkommissar, ein Technischer 
Kommissar).  

Die Streckenposten und weitere Funktionäre (u.a. Vorstart, Stauraum, Fahrerlager) wurden bereits 
im März 2021 angeschrieben und auf die hygienischen Rahmenbedingungen hingewiesen. 
Außerdem erfolgt eine Auflistung der Namen und der Hinweis, dass die kompletten Kontaktdaten 
bis zu einem Stichtag anzugeben sind. (Andernfalls ist ein Zutritt zum Gelände nicht möglich.)  

Auch das Personal der DMSB-Sicherheitsstaffel wird auf das nötige Minimum begrenzt, nämlich 
2 Personen pro Fahrzeug, d.h. 4 Personen insgesamt. 

Für die Fahrerlagerbetreuung und die Absicherung des Vorstartbereichs werden insgesamt ca. 
25 Personen benötigt. 

• Alle Funktionäre bringen selbst den benötigten medizinischem Mund-Nase-Schutz mit und werden 
vom Veranstalter mit allen sonstigen notwendigen Materialien (Einweghandschuhe, 
Desinfektionsmittel, Papiertücher) ausgestattet, mit denen alle Gegenstände, die von mehreren 
Personen benutzt werden, vor dem Weitergeben desinfiziert werden (z.B. Flaggen).  

• Dienstleister und Einsatzkräfte sorgen für ihre eigene Hygieneausrüstung. 

• Bei einem Unfall auf der Strecke oder einem Notfall unter den Zuschauern oder Funktionären 
können die Funktionäre (einschl. Rennleiter und Leiter Streckensicherung) nicht immer genügend 
Abstand halten, sind aber durch den medizinischen Mund-Nase-Schutz und den Aufenthaltsort im 
Freien geschützt. Feuerwehr, medizinische Einsatzkräfte und Abschleppdienste führen außerdem 
Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel und Papiertücher bei sich.  

• Die Einsatzkräfte sind personell so aufgestellt, dass sie sowohl ihren üblichen Aufgaben (Betreuung 
des Renngeschehens, Notfälle bei Zuschauern, VIP-Gästen, Funktionären etc.) nachkommen als 
auch auftretende SARS-CoV-2-Verdachtsfälle betreuen können.  
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Dienst Anzahl Personen 

Feuerwehr 15-20  

DRK und Ärzte 25 

Abschleppdienst, Ölbindemittel-Fahrzeug, Kehrmaschine 15 

7.10 Stauraum im Ziel 

• Im Stauraum halten sich mindestens 3 Funktionäre auf. 

• Es wird darauf geachtet, dass genügend Platz für die wartenden Fahrer zur Verfügung steht. Bei 
Bedarf werden die Startgruppen verkleinert, sodass weniger Fahrzeuge gleichzeitig untergebracht 
werden müssen, oder der Stauraum wird vergrößert (Nutzung zusätzlicher Stellflächen auf dem Hof 
Sundermeyer, Rote Str. 6, 49143 Bissendorf-Holte, und/oder Verlängerung des Stauraums auf der 
Kreisstraße 330 bis zur Holter Burg). 

• Auch die Fahrer müssen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen, wenn sie im Stauraum auf 
die Rückführung warten. Die Fahrer werden angehalten, hierfür eigenen medizinischen Mund-
Nase-Schutz mitzuführen; ansonsten wird im Stauraum für sie auch medizinischer Mund-Nase-
Schutz bereitgehalten. 

• Für den Getränkeverpflegung für die Fahrer, die auf die Rückführung warten, gelten die 
gesetzlichen Vorgaben für die Gastronomie. 

7.11 Parc Fermé 

• Als Parc Fermé dient grundsätzlich das Fahrerlager. Nach der letzten Rückführung müssen die 
Teams die Fahrzeuge unverzüglich dort an ihrem Stellplatz gut einsehbar abstellen und sie dann bis 
zum Ende der Protestfrist unberührt lassen. Die Einhaltung des Parc Fermé wird durch zusätzliche 
Kontrollen durch Sportwarte überwacht.  

Für die FIA-Fahrzeuge (ca. 20) befindet sich der Parc Fermé auf dem Hof Middendorf. 

7.12 Siegerehrung 

• Die große Siegerehrung im Festzelt wird ersetzt durch eine individuelle Pokalübergabe im Freien 
unter Einhaltung der Abstandsregelung. Ob dabei Zuschauer anwesend sein dürfen, richtet sich 
nach den dann aktuellen gesetzlichen Vorschriften.  

7.13 Ende des Wettbewerbs 

• Auf die übliche Begrüßung der Fahrer durch Cheerleader und Funktionäre nach der letzten 
Rückführung wird verzichtet. 

8. Gastronomie und Rahmenprogramm 

8.1 Außengastronomie (für VIP-Gäste) 

• In der Außengastronomie gelten die gesetzlichen Vorschriften für die Gastronomie. Zum 
ausführlichen Konzept für die Außengastronomie (VIP-Gäste) unter Anwendung u.a. der 
Handlungsempfehlungen des DEHOGA Verbandes Niedersachsen s. Anhang 3. 

• Für die Bewirtung von VIP-Gästen wird ein großes Zelt am üblichen Ort an der Startgerade 
aufgebaut, aber mit überwiegend offenen Wänden.  

• In Absprache mit den Behörden werden Vorkehrungen zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen 
Abstands- und Hygienevorschriften getroffen. Dazu gehört u.a. eine verstärkte Präsenz von 
Ordnungskräften.  
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8.2 Sonstige Gastronomiestände  

• Im Zuschauerbereich sowie im Fahrerlager sollen Gastronomiestände aufgestellt werden, die nach 
den gesetzlichen Vorschriften betrieben werden. 

8.3 Kinderbetreuung im E-Mobil-Zelt der Stadtwerke Osnabrück 

• Für die Kinderbetreuung gelten die Vorgaben der niedersächsischen Corona-Verordnung. 

• Die Kinderbetreuung ist in einem Anbau des E-Mobil-Zelts vorgesehen, damit Fahrer- und 
Zuschauerbereiche getrennt bleiben. 

• Als sportliche Aktivität für Kinder wird z.B. eine mobile Kinderkartstrecke angeboten. 

8.4 Demonstrations- und Paradefahrten 

• Demonstrations- und Paradefahrten ohne Beifahrer (auf der Strecke, üblicherweise zwischen den 
Trainings- bzw. Rennläufen) sind möglich. 

8.5 Renntaxi 

• Renntaxi-Fahrten (auf der Strecke, üblicherweise zwischen den Trainings- bzw. Rennläufen) sind 
möglich. Fahrer und Mitfahrer tragen jeweils eigene Handschuhe bzw. Einmal-Handschuhe sowie 
medizinischen Mund-Nase-Schutz und Helm mit Visier. Leihhelme werden nach jedem Gebrauch 
durch Wischdesinfektion desinfiziert. 

8.6 Präsentationsstände externer Firmen im Zuschauerbereich 

• Verkauf oder Gratisabgabe von Merchandising-Artikeln oder anderen Produkten sowie 
Ausstellungen mit Beratung (z.B. von Autohäusern) sind grundsätzlich vorgesehen und erfolgen 
unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Abstands- und Hygienevorschriften für den 
Einzelhandel.  

Motorsport-Club Osnabrück e.V. im ADAC 
gez. 
Bernd Stegmann, Organisationsleiter 
Gerd Bücker, 1. Vorsitzender 
Marius Hassheider, Hygienebeauftragter 
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Anhang 1: Muster Selbstauskunft 
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Anhang 2: Vordruck für eine Kontaktliste zum Ausfüllen bei SARS-CoV2-Verdachtsfällen 

 

 

Quelle: Deutscher Motor Sport Bund (DMSB) 
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Anhang 3: Hygienekonzept für die Außengastronomie (VIP-Bereich) 

Einleitung 

Zum Schutz unserer Gäste, Dienstleister und Mitarbeiter verpflichten wir uns, die folgenden Hygiene-
maßnahmen basierend auf den Vorgaben des DEHOGA Verbandes Niedersachsen und der aktuell gültigen 
Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen im Rahmen der Gesamtveranstaltung 53. Int. Osnabrücker 
ADAC Bergrennen und insbesondere der Außengastronomie (für VIP-Gäste) einzuhalten.  

1. Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen 

- Aushang von allgemeinen Schutz- und Hygieneregeln und Anleitung zur Handhygiene  

- Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes für Gäste und Mitarbeiter, solange kein 
Sitzplatz eingenommen ist 

- Bereitstellung von Spendern mit Desinfektionsmittel, handschonender Seife und Papiertüchern sowie 
das Vorhalten von medizinischem Mund-Nase-Schutz an strategischen Punkten  

- Mitarbeiter der Gastronomie tragen entsprechende Schutzbekleidung  

- Intensivierte Reinigungs- und Desinfektionsintervalle 

- Permanentes Lüften der genutzten Räumlichkeiten; die Außengastronomie ist nach drei Seiten hin 
geöffnet 

- Festsetzung der Gästezahlen gemäß aktueller gesetzlicher Vorschrift 

- Markieren von Bewegungsbereichen der Mitarbeiter und der Gäste 

- Einbahnstraßen-Konzept an Buffets und Bars  

- Schulung der Mitarbeiter über die genannten Maßnahmen  

- Überwachung der Einhaltung der Maßnahmen durch eine persönliche Ansprache von Hostessen, 
Ordnungs- und Security-Personal 

- Für die Kontaktverfolgung per Luca-App wird der VIP-Bereich in vier Einzelbereiche unterteilt. Die 
Gäste müssen sich jeweils in ihren betreffenden Einzelbereich einchecken. Die VIP-Mitarbeiter 
brauchen dies nicht. 

2. Verantwortliche Ansprechpartner 

- Marius Hassheider 

- Andre Birkemeyer 

- Dennis Leißing 

3. Wegeführung/Ausschilderungen 

- Es wird ab dem Shuttle-Drop-Off-Punkt ein Einbahnstraßen-Konzept geben, sodass die Abstandsregeln 
eingehalten werden können. 

- Im Eingangsbereich zum VIP-Zelt werden mit entsprechenden Abstandsmarkierungen jeweils die 
Wegeführung und Anstehbereiche vor den Zugangskontrollen eingerichtet.  

- Mit Bodenmarkierungen, Hinweisschildern/-Aufstellern und Tensatoren wird im gesamten VIP-Zelt 
eine leicht verständliche Wegeführung für Gäste sichergestellt. 

- Innerhalb der Sitzbereiche wird von einer Einbahnstraßenregelung abgesehen, um kein signifikant 
höheres Gästeaufkommen zu verursachen. 
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- Eine Erinnerung an das Abstandsgebot sowie an allgemeine Schutz- und Hygieneregeln erfolgt durch 
den Aushang von Informationsmaterialien. 

- Eine Überwachung der Einhaltung erfolgt durch Hostessen, Ordnungspersonal, Security und den 
Hygienebeauftragten im VIP-Zelt. 

4. Personal (eigenes und fremdes) 

- Alle Mitarbeiter werden im Vorfeld der Veranstaltung ausführlich über die Abläufe und 
Hygienemaßnahmen informiert. Dieses betrifft insbesondere Abstandsgebot, allgemeine Hygiene-
maßnahmen, Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes. Die Mitarbeiter werden 
darauf hingewiesen, dass ein Arbeitsantritt nicht möglich ist, falls sie typische Symptome von COVID-
19 aufzeigen, wie etwa Husten, Fieber oder Atembeschwerden. In diesem Fall kann ein Zutritt zur 
Außengastronomie (für VIP-Gäste) nicht gestattet werden.  

- Eine datenschutzkonforme Erfassung der Kontaktdaten aller Mitarbeiter durch die Luca-App erfolgt im 
Rahmen der Akkreditierung der Mitarbeiter durch den Veranstalter bzw. Dienstleister. 

- Alle Mitarbeiter müssen einen negativen Corona-Schnelltest beibringen, der nicht älter als 24 Stunden 
ist. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte (mit Nachweis) und Genesene 
(digitales Genesenen-Zertifikat bzw. Nachweis eines positiven PCR-Tests nicht älter als 6 Monate). 

- Briefing vor Arbeitsbeginn zu Handlungsanweisungen und Schutzkonzept (der Ablauf und Inhalt wird 
vorab schriftlich definiert)  

- Das ständige Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes (diese werden vom jeweiligen 
Arbeitgeber/Dienstleister in ausreichender Menge bereitgestellt) ist für alle Mitarbeiter während der 
gesamten Dauer der Veranstaltung verpflichtend 

- Pflicht zur regelmäßigen Reinigung und Desinfektion der Hände vor Arbeitsbeginn sowie im 
Gesamtzeitraum der Schicht 

- Einsatz von Einweghandschuhen wo sinnvoll (diese werden vom jeweiligen Arbeitgeber/Dienstleister 
in ausreichender Menge bereitgestellt) 

- Erweiterte und sichtbare Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen (Tische, Stühle, 
Counter/Ausgabestellen, etc.) 

- Nach Möglichkeit arbeiten an beiden Tagen stets dieselben Teams im Küchen- und Servicebereich 
zusammen.  

- Vorab-Briefing für alle Beteiligten an der Außengastronomie für VIP-Gäste (Catering sowie 
Gastronomiepartner, Werbepartner, Dienstleister, VIP-Team, Renn- und Organisationsleitung; ggf. 
Gäste der zuständigen Behörden). Im Detail: Abklärung der Hygienemaßnahmen der Catering- und 
Gastronomiepartner; Einbindung der Catering- und Gastronomiepartner in das Hygienekonzept des 
MSC  

5. Catering1 

- An den Buffet-Ständen werden Plastikwände an den Speisen- und Getränkeausgaben eingesetzt, um 
das Küchen- und Servicepersonal von den Gästen zu trennen. 

- Geschütztes Speisen- und Getränkeangebot durch Spuck-/Hustenschutz bzw. ausreichend Abstand 

- Küchen- und Servicepersonal müssen Nies- und Gesichtshygieneregeln beachten. 

- Tische werden nach dem Abräumen gereinigt und desinfiziert. Stühle/Bänke werden nur desinfiziert. 

- Schutzbekleidung, wo nötig, für das Personal (z. B. Einweghandschuhe) 

 
1 Ein detailliertes Hygienekonzept speziell auf das Catering (Vorbereitungsküche, Backoffice-Bereich, Buffets, etc.) 
bezogen wird von den einzelnen Dienstleistern rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 
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- Zusätzliche Handwaschgelegenheiten und Bereitstellung handschonender Seife im Backoffice-Bereich 

- Zusätzliche Desinfektionsspender und Tücher für das Küchen- und Service-Personal im Backoffice-
Bereich 

- An allen Speisen- und Getränkeausgabestellen verzichten wir auf Selbstbedienung. 

- Speisenangebot: Es werden nur konfektionierte Tellergerichte angeboten/ausgegeben. 

- Kaltgetränke in Flaschen  

- Heißgetränke: Zucker und Milch einzeln verpackt wird dem Gast gereicht. 

- Zusätzlich ist der Caterer verpflichtet, bestehende HACCP-Vorgaben anzuwenden und umzusetzen. 

- Es werden keine Spirituosen angeboten, sondern als alkoholische Getränke nur Bier, 
Biermischgetränke, Wein und weinhaltige Getränke. 

6. Veranstaltungsbereich 

- Bestuhlung im VIP-Zelt und in den angrenzenden Pagoden. Auf Stehtische wird verzichtet. 

- Buffets und Ausgabestellen werden entzerrt  

- Es wird ein separater Pavillon für Raucher eingerichtet unter Berücksichtigung der Einhaltung der 
Abstandsregeln. In diesem Bereich gilt keine Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nase-
Schutzes. 

- Um die Durchlüftung im VIP-Zelt jederzeit zu gewährleisten, bleiben die Zeltwand zur Rennstrecke, die 
Ein- und Ausgänge in der nördlichen und südlichen Zeltwand sowie ein Teil der Zeltwand im Backoffice-
Bereich stets und durchgängig geöffnet. 

- Die Gäste sind angewiesen, bei Toilettengängen sowie bei Gängen zu den Buffets keine Gespräche im 
Vorbeigehen mit anderen sitzenden Gästen zu führen. Hierbei wird vor allem an die Vernunft der Gäste 
appelliert. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes ist dabei verpflichtend. 

7. Sanitäreinrichtungen 

- Neben den Sanitäranlagen für Gäste gibt es zusätzliche WCs/Dixies für Mitarbeiter  

- In den Wartebereichen vor den Eingängen zu den Sanitäranlagen gewährleisten Bodenmarkierungen, 
Abtrennungen sowie Einbahnstraßenregeln die Einhaltung des Mindestabstands. 

- Im Wartebereich vor den Eingängen werden Desinfektionsmittelspender und Hinweis-
schilder/Aufsteller über geltende Verhaltens-/Hygieneregeln aufgestellt. 

- In den Waschbereichen befinden sich Aushänge mit Regeln zur richtigen Handhygiene vom RKI. 

- Es werden Informationshinweise bezüglich Desinfektions- und Reinigungsintervallen in den 
Sanitäranlagen ausgehängt.  

- Während der gesamten Veranstaltung (Samstag/Sonntag) übernimmt qualifiziertes und geschultes 
Reinigungspersonal des Dienstleisters in den Sanitäranlagen folgende Aufgaben:  

• Oberflächen, die von vielen Personen berührt werden, wie z.B. Türklinken, Armaturen, Toiletten-
deckel und -brillen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.  

• Alle Bodenflächen werden gemäß Plan gereinigt (verkürzte Reinigungszyklen). 

• Behältnisse für Hygieneartikel (z.B. Einweghandtücher und handschonende Flüssigseife) und 
Desinfektionsmittel werden regelmäßig gereinigt, kontrolliert und bei Bedarf rechtzeitig wieder 
aufgefüllt. 

- Auf der Herren-Toilette werden, sofern erforderlich, Urinale mit Klebeband abgesperrt, um die 
Einhaltung des Abstandsgebotes zu gewährleisten.  
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- Die Eingangstüren der Sanitäranlagen bleiben, wenn möglich, geöffnet, um eine Durchlüftung zu 
gewährleisten. Alternativ wird mit dem Dienstleister geklärt, ob ein ausreichendes Lüftungssystem 
gegeben ist.  

- Vor den Sanitäranlagen werden nach Bedarf zu Stoßzeiten Ordner postiert, die den Einlass zu den 
Räumlichkeiten beschränken. 

- Auch für das Reinigungspersonal im Sanitärbereich gilt eine Pflicht zum Tragen von Einweghand-
schuhen und eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes (diese werden vom Arbeitgeber/Dienstleister 
in ausreichender Menge bereitgestellt). 

- Darüber hinaus sind Mitarbeiter des Reinigungsdienstes dazu verpflichtet, weitere Schutzausrüstung 
zu tragen, die an die spezifische Tätigkeit angepasst ist und vom Dienstleister bereitgestellt wird. 

- Der Dienstleister ist dafür verantwortlich, die benötigten Arbeitsmittel und Materialien in 
ausreichender Menge bereitzustellen. 
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Anhang 4: Zuschauerzonen und -wege 
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Anhang 5: Hygienehinweise 

Willkommen beim 53. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen! 

Bitte tragen Sie dazu bei, das Risiko einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 bei der 
Veranstaltung so gering wie möglich zu halten. 

Schützen Sie sich selbst und andere! 

 

Zutritt zum Veranstaltungsgelände nur unter Vorlage: 

• eines höchstens 24 Stunden alten negativen SARS-CoV-2-Tests 

• oder eines Impfnachweises (bei vollständig SARS-CoV-2-Geimpften) 

• oder eines digitalen Genesenen-Zertifikats bzw. eines höchstens 6 
Monate alten positiven PCR-Tests (bei Genesenen) 

 

Wenn Sie Fieber oder andere Covid-19-Symptome haben, dürfen Sie das 
Veranstaltungsgelände nicht betreten. 

 

Tragen Sie jederzeit einen medizinischen Mund-Nase-Schutz (FFP-2- bzw. 
vergleichbare Maske oder OP-Maske). 

Dieser darf nur zum Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden. 

 

Halten Sie jederzeit mindestens 1,5 m Abstand zu allen Personen, die nicht 
Ihrem Haushalt angehören. 

 

Halten Sie die markierte Wegeführung ein. 

 

Nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsmittelspender zur Reinigung 
Ihrer Hände. 

 

Falls während der Veranstaltung Covid-19-typische Symptome bei Ihnen 
auftreten, wenden Sie sich bitte sofort an den zuständigen Sanitätsdienst bzw. 
das eingesetzte medizinische Fachpersonal auf dem Veranstaltungsgelände. 

 

Änderungen vorbehalten. Tagesaktuelle Informationen am Veranstaltungswochenende auf 
www.msc-osnabrueck.com 

Das Hygienekonzept des MSC Osnabrück im ADAC e.V. für das 53. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen stützt 
sich auf die einschlägigen rechtlichen Corona-Bestimmungen des Landes Niedersachsen und des Landkreises 
Osnabrück sowie auf Handlungsempfehlungen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC), des 
Deutschen Motor Sport Bunds (DMSB) und des Automobil-Weltverbands (FIA). 

  

http://www.msc-osnabrueck.com/
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Anhang 6: Registrierung der Fahrer, Offiziellen, Medienvertreter, VIP-Gäste und Zuschauer 
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Anhang 7: Merkblatt zu Schnelltest-Möglichkeiten 

 


